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► Nr.  VO/2025/14616
öffentlich

Lübeck, 30.09.2025
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Mirjana Kayser (E-Mail: mirjana.kayser@luebeck.de Telefon: 122-6634)

Erhaltungsstrategie Fahrbahnen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

13.10.2025 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
03.11.2025 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
11.11.2025 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
27.11.2025 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Erhaltungsstrategie für Fahrbahnen wird fortgesetzt.
Die erforderlichen Finanzmittel in Höhe von 12 Mio. EUR sind ab dem Haushaltsjahr 2027 
haushaltsmäßig zu ordnen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind bereits Baumaßnahmen ange-
meldet.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Die Beteiligung von Kindern und Jugendli- 
chen ist nicht notwendig, weil deren Belange 
durch das Ausschreibungsverfahren nicht 
berührt werden.

Die Maßnahme ist: X neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: Ja 
X Nein
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Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

Ausgehend von einem Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschafft aus dem Jahr 2017 
(VO/2017/05571) wurde die Verwaltung beauftragt, den Masterplan für den Ausbau und die 
Sanierung von Straßen für weitere 5 Jahre fortzuschreiben.

Dieser Masterplan wurde von 2021 bis 2025 abgearbeitet.

Wie bereits 2018 wurden im Jahr 2023 erneut alle Lübecker Straßen durch ein zugelassenes 
Messfahrzeug abgefahren. Mittels dieser Daten wurde erneut eine Zustandserfassung und 
Bewertung (ZEB) vorgenommen.

Bei der Messung wurden Daten wie beispielsweise das Höhenlängsprofil, die Querneigung, 
Querprofile, Substanzmerkmale der Oberfläche (Risse, Flickstellen, Ausbrüche), Längsnei-
gung und Krümmung aufgenommen.

Alle aufgezeigten Messwerte sind bundeseinheitlich normiert, dadurch ist es möglich, die 
Ergebnisse auch mit anderen Kommunen, die eine ZEB durchgeführt haben, zu vergleichen.

Aus den gesammelten Rohdaten werden sogenannte Zustandswerte für die einzelnen auf-
genommenen Straßenabschnitte gebildet.

Diese reichen von „neuwertig“ (Note 1 – 1,5) bis zur „Einleitung baulicher und verkehrsbe-
schränkender Maßnahmen“ (Note 4,5 – 5,9).
Der Zustandswert 4,5 wird dabei als sogenannter „Schwellenwert“ bezeichnet, da oberhalb 
dieses Wertes zwingend Maßnahmen erforderlich werden, um die Verkehrssicherheit auf 
diesen Straßen aufrecht zu halten.

Als weiterer Schritt für die Aufstellung der Erhaltungsstrategie wurden für das Vorbehaltss-
traßennetz und das Nebenstraßennetz sogenannte Erhaltungsabschnitte gebildet, d.h. Ab-
schnitte gebildet, in denen dann ausgewählte Erhaltungsmaßnahmen zum Einsatz kommen 
sollen.

Oberhalb des Schwellenwertes wurden dazu folgende Maßnahmen angesetzt:

40% der Flächen werden grundhaft saniert
20% der Flächen werden 2-schichtig (Deck- und Binderschicht oder Hocheinbau) 

saniert
40% der Flächen werden mit DSK (Dünne Schichten im Kalteinbau) saniert

Insgesamt betrifft dies Flächen in der Größenordnung von ca. 790.000 Quadratmetern im 
Vorbehaltsstraßennetz und 197.000 Quadratmetern im Nebenstraßennetz.
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Unterhalb des Schwellenwertes wurden dazu folgende Maßnahmen angesetzt:

20% der Flächen erhalten eine Sanierung der Asphaltdecke (Deckschicht bei Ne-
benstraßen Decke + Binder bei Vorbehaltsstraßen)

80% der Flächen werden mit DSK (Dünne Schichten im Kalteinbau) saniert.

Insgesamt betrifft dies Flächen in der Größenordnung von ca. 200.000 Quadratmetern im 
Vorbehaltsstraßennetz und 953.000 Quadratmetern im Nebenstraßennetz. 

Für die jeweiligen Sanierungsmaßnahmen wurden Einheitspreise hinterlegt, um daraus dann 
einen Investitionsbedarf zu errechnen. Insgesamt ergibt sich für das Vorbehaltsstraßennetz 
ein rückständiger Erhaltungsbedarf in Höhe von ca. 68 Mio. EUR, für das Nebenstraßennetz 
in Höhe von 35 Mio. EUR.

Ausgehend von diesen Daten ergeben sich unterschiedliche Erhaltungsszenarien, je nach-
dem, ob man den Verfall der öffentlichen Infrastruktur aufhalten möchte oder nicht.
Um den Verfall der Straßen aufzuhalten und abzubauen, ist ein jährliches festes Budget von 
mindestens 12 Mio. EUR erforderlich, welches ab dem Haushaltsjahr 2027 benötigt würde.

Mit einem festen Budget ist zudem die zuverlässige Abstimmung mit Ver- und Entsorgern 
möglich, die in der Hansestadt Lübeck in den kommenden Jahren ihre Infrastruktur im Ver-
kehrsraum erneuern und ausbauen werden.

Rückblick:

In den Jahren 2021 bis 2025 wurde der Masterplan Straßen mit einem Investitionsvolumen 
von ca. 50.000.000 EUR umgesetzt.

Beispielhafte Baumaßnahmen:

2021 Berliner Sraße (B207), Wallbrechtstraße (B75)
2022 Geniner Str.(K15), Baltische Allee (K15), Moltkeplatz (K18) Dänischburger 

Landstr.(K9)
2023 Buntekuhweg (K13), Stockelsdorfer Str. (K26), Einsiedelstraße (K25)
2024 Schwartauer Landstr.(L309), Geniner Str. (K15), Buurdiekstr., Schnitterweg, 

Grüner Weg
2025 Geniner Dorfstraße (K13), Moislinger Allee (B75)

Das eingesetzte Investitionsvolumen hat ausgereicht, den Zustand der Hauptverkehrs-
straßen zu halten, bei den Nebenstraßen gab es sogar eine Verbesserung des Zustandes.
Die Entsprechende Visualisierung befindet sich in der Anlage 3 auf Seite 9 und 10.
Die Steigerung des jährlichen Budgets von 10 Mio. EUR auf 12 Mio. EUR ist der allgemeinen 
Kostensteigerung geschuldet. 

Ausblick für das Jahr 2026:

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurden für 2026 nur kleinere Maßnahmen ange-
meldet, bei denen dringender Handlungsbedarf aufgrund der Verkehrssicherheit besteht.

 300.000 EUR Knoten Friedhofsallee, Krempelsdorfer Allee, Stockelsdorfer Straße 
 150.000 EUR Knoten Moislinger Allee, Buntekuhweg 
 300.000 EUR Fackenburger Allee
 400.000 EUR Bei der Lohmühle
 280.000 EUR Ziegelteller
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Maßnahmen ab dem Jahr 2027:

Ab 2027 könnten bei einem entsprechenden Haushalt diverse Maßnahmen umgesetzt wer-
den. Die Reihenfolge ist dabei mit den Ver- und Entsorgern abzustimmen.
Hier hat sich in den letzten Jahren des Masterplans 2021 bis 2025 gezeigt, dass ein stati-
scher Plan zunehmend schwieriger in der Umsetzung wird.
Der Breitbandausbau nimmt zu, das Strom- und Fernwärmenetz wird weiter ausgebaut.
Der Umbau des Kanalnetzes vom Misch- auf Trennsysteme ist noch nicht abgeschlossen 
und als neue Herausforderung kommt die Reinigung des Regenwassers hinzu.
All diese Punkte sorgen dafür, dass die Abstimmung zwischen dem Straßenbau und den 
Ver- und Entsorgern immer komplexer wird. 
Bei der Sortierung der Maßnahmen ist somit mehr Flexibilität gefordert als früher. Die Han-
sestadt Lübeck hat sich hierzu frühzeitig gut aufgestellt und ermöglicht eine frühzeitige Koor-
dinierung über die Leitstelle Verkehrsflussmanagement. Mögliche Synergieeffekte werden so 
versucht zu heben, um so die Einschränkungen für die Bürger:innen auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren und mögliche Kosteneinsparungen zu generieren.

Mögliche Straßenbaumaßnahmen der nächsten Jahre:

 Kronsforder Allee
 Fackenburger Allee
 Dummersdorfer Straße
 Heiweg
 Beethovenstraße
 Dornbreite
 Forstmeister Weg
 Edelsteinstraße

Anlagen:

Anlage 1 Budgetszenario 
Anlage 2 Präsentation Straßensanierungsverfahren
Anlage 3 Präsentation ZEB

Senatorin Joanna Hagen
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